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Vorwort

Das Werk richtet sich an Studierende, die sich in die Grundlagen des Zivilrechts einar-
beiten sowie an diejenigen, die vor einer juristischen Prüfung stehen und den Stoff des
Allgemeinen Teils des BGB wiederholen wollen.

Einen Schwerpunkt legt das Buch auf die Frage, „wie“ juristische Fälle systematisch
gelöst werden können und stellt dafür auf den verschiedenen Prüfungsebenen (An-
spruch entstanden – Anspruch erloschen – Anspruch durchsetzbar) jeweils eine Abfol-
ge von sieben Schritten vor. Dabei soll eine Arbeitsmethode dargestellt werden, bei der
gelerntes Wissen so aufgenommen und eingeordnet wird, dass es in einem Gutachten
die passende Stelle findet.

Dementsprechend widmen sich die §§ 1-5 dieser Herausforderung.

Für die Erarbeitung der materiellen Themen habe ich eine Vielzahl von Beispielen auf-
genommen, da die gelegentlich umständliche und abstrakte Sprache des Gesetzes sich
so hoffentlich leichter entschlüsseln lässt.

Das Buch behandelt ausführlich die für das Verständnis des Bürgerlichen Rechts be-
deutenden Fragen des Vertragsschlusses, einschließlich der durch das Internet neu hin-
zu gekommenen Herausforderungen sog. „online-Rechtsgeschäfte“.

Auch werden die Themen der Auslegung von Willenserklärungen, ihrer Anfechtung,
der Stellvertretung und die Verjährung von Ansprüchen eingehend und systematisch
dargestellt.

Weiter finden sich im Buch an vielen Stellen Zusammenfassungen, kombiniert mit
konkreten Formulierungsvorschlägen für Fragestellungen aus der Rechtspraxis.

Die im Vertragsbereich immer stärker in den Vordergrund tretenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sind aus systematischen Gründen nicht in das Buch aufgenommen
worden. Streng genommen gehören die §§ 305 ff. zum Allgemeinen Schuldrecht. Da
aber ein Zusammenhang mit dem Vertragsrecht besteht, kann die Darstellung zu den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzer dieses Buches online abgerufen wer-
den unter:

www.BGB-AT.nomos.de

Der Verweis auf weiterführende Literatur und auf grundlegende Gerichtsentscheidun-
gen, insbesondere des Bundesgerichtshofs, ermöglichen eine vertiefte Einarbeitung in
die Materie.

Das Buch basiert auf meiner knapp zwanzigjährigen Erfahrung als Lehrbeauftragter an
der Dualen Hochschule Mannheim Baden-Württemberg sowie der praktischen Arbeit
als Rechtsanwalt.

Ich freue mich auf Zuschriften aus dem Leserkreis, wobei mir Kritik, Anregungen für
Verbesserungen, Hinweise auf Fehler oder Ungenauigkeiten jeder Art willkommen
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sind. Ich werde bemüht sein, zeitnah zu antworten und die Hinweise umzusetzen. Er-
reichbar bin ich unter

teichmann@tm-anwaelte.de

 

Mein besonderer Dank gilt Herrn stud. jur. Marian Brieger für die akribische Durch-
sicht der Manuskriptdatei.

Mannheim im Oktober 2020 Artur Teichmann

Vorwort
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Allgemeine Anleitung zur Lösung eines Zivilrechtsfalls

Fragestellung

Wenn Sie einen juristischen Sachverhalt bearbeiten, lesen Sie bitte immer zuerst, wie
die Frage lautet, die beantwortet werden soll. Sie nehmen dadurch den Sachverhalt
von Anfang an unter diesem Aspekt auf. Aus der Frage erhalten Sie regelmäßig bereits
eine Reihe von „Vorabinformationen“:

Ist gefragt, ob der Verkäufer vom Käufer den Kaufpreis erhalten kann, wissen Sie be-
reits aus dieser Fragestellung, dass für den Anspruch des Verkäufers ein Kaufvertrag
zustande gekommen sein muss. Ein Kaufvertrag setzt Angebot und Annahme und da-
mit zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus (§ 145, § 147, § 151 S. 1).1 Sie
werden deshalb von Anfang an den Sachverhalt daraufhin durchlesen, ob Verkäufer
und Käufer entsprechende Erklärungen abgegeben haben. Diese Arbeitsweise ist auch
für Anwaltschaft und Justiz prägend.

1. Fragestruktur. Die Fallfrage (beim Rechtsanwalt das Interesse des Mandanten, vor
Gericht die vom Kläger gestellten Anträge) legt fest, „was“ zu beantworten ist und
was nicht. Nur die gestellte Frage muss geprüft werden, alles andere ist für die Lösung
des Falles ohne Bedeutung. Deshalb muss der Fallfrage entsprechende Aufmerksamkeit
gewidmet werden.

2. Arten der Fallfrage. Es ist somit empfehlenswert, sich vor Lesen des Sachverhalts
der Fallfrage zu widmen, weil dann der Sachverhalt gleich unter diesem Aspekt aufge-
nommen wird. Sie müssen bei der Fragestellung aber noch klären, welche Struktur die
Frage aufweist:

a) Abstrakte Fallfrage. Hier wird Ihnen überlassen, herauszufinden, was interessant
sein könnte. Es muss noch konkretisiert werden, was gefragt werden soll, zB lautet die
Frage:

n Wie ist die Rechtslage?

n Was können wir gegen wen unternehmen?

Dabei müssen alle in Betracht kommenden Ansprüche unter sämtlichen Beteiligten er-
örtert werden, etwa:

n Kann V den Kaufpreis von K verlangen?

n Kann K die Lieferung der Sache von V verlangen?

n Kann K von V Schadensersatz wegen verspäteter Lieferung verlangen?

n Kann K vom Vertrag zurücktreten?

b) Konkrete Fallfrage. Hier wird konkret gefragt, was geprüft werden soll, zB. „Kann
K von V die Lieferung der Sache verlangen?“

Sachverhalt

Der Sachverhalt muss richtig und vollständig erfasst werden. Es darf kein "Rest“ übrig
bleiben, der unklar geblieben ist.

§ 2
I.

II.

1 Sie können aber auch in der Weise zitieren, dass Sie zwei Paragrafenzeichen voranstellen: §§ 145, 147, 151
S. 1 (hierzu § 1 Rn. 62 „Sinnzusammenhang“).

  § 2

39

1

2

3

4

5

6

7
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Der Gesetzestext muss dabei noch nicht benutzt werden. Es ist vielmehr auf „Beson-
derheiten“ des Sachverhalts zu achten, wie zB das Alter von Personen (Minderjährig-
keit), Daten (Fristen, Verjährung), Einschaltung von weiteren Personen (Stellvertreter,
Bote) etc. Wichtiges im Sachverhalt kann durch Unterstreichen von Textteilen hervor-
gehoben werden.

Skizze anfertigen

1. Graphische Darstellung. Es empfiehlt sich, die Personenbeziehungen in einer Skizze
darzustellen, damit der Sachverhalt auch visuell aufgenommen und verarbeitet wird.
Dabei können Sie „Zeichen“ einsetzen, denen Sie eine bestimmte Bedeutung zuschrei-
ben.

Beispiele:
n durchgezogene Linie bedeutet „Vertrag“
n drei Punkte bedeuten „durch Beteiligung eines Dritten“
n Striche mit Pfeil in eine bestimmte Richtung und einer Zahl (zB EUR 2.000,00) bedeuten

„Zahlungsfluss in diese Richtung“ etc.

Eine Skizze, bei der zwischen K und V ein Kaufvertrag nach § 433 zustande gekom-
men sein könnte, wobei K von S ggf. nach §§ 164 ff. vertreten wurde, könnte wie folgt
aussehen:

K ________________________ V  

  § 433  

. 

. §§ 164 ff.  

. 
S 

K für Käufer, V für Verkäufer, S für Stellvertreter. Durchgezogene Linie mit § 433 bedeutet, 

möglicher Vertragsschluss nach § 433, die drei Punkte mit §§ 164 ff. bedeuten, möglicherweise 

war K beim Abschluss des Kaufvertrages vertreten durch S. 
 

oder: K hat an V EUR 5.000,00 gezahlt. Schreiben Sie auch Zahlungsdaten dazu, wenn z.B. 

mehrere Zahlungen zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgt sind: 
 

Durch Pfeile kann eine Skizze ergänzt werden. Pfeile bedeuten hier Zahlung von K an V in 

Höhe von EUR 5000,00 bzw. Zahlung von V an K in Höhe von EUR 1000,00.  
 

K     V 

EUR 5.000,00 (01.03.) 

 

K     V 

 EUR 1.000,00 (15.03.) 
 

III.

Allgemeine Anleitung zur Lösung eines Zivilrechtsfalls§ 2

40

9

10

11

https://www.nomos-shop.de/titel/bgb-allgemeiner-teil-id-97725/



Verwenden Sie beliebige Symbole, mit denen Sie eine Bedeutung verbinden. So bleibt
für Sie die Skizze lesbar, ohne dass die Übersichtlichkeit durch zu viel Text verloren
geht. Sie können natürlich, wenn Sie dies bereits jetzt erkennen, die Paragrafen2 ange-
ben (hierzu § 2 Rn. 14 ff.), die Sie rechtlich dem Sachverhalt zugrunde legen wollen.

2. Chronologie. Sofern es auf die Abfolge mehrerer Ereignisse ankommt, sollte eine
chronologisch geordnete Tabelle erstellt werden, zB.

01.01. V hat K gesagt: „Du kannst das Auto haben“

15.01. K antwortet V: „Mal sehen, ich überleg´ noch“

17.01. K schreibt an V: „Okay, ich nehme das Auto, aber für EUR 500,00 weni-
ger“

Anspruchsgrundlage (§ 194 Abs. 1)

Nun beginnt die eigentliche juristische Arbeit, die geprägt ist von der Frage, ob dem
Anspruchsteller (aus Sicht eines Rechtsanwalts: dem Mandanten) das begehrte Ziel
auch rechtlich zustehen kann. Dies hängt davon ab, ob das Gesetz3 eine Rechtsnorm
bereit hält, die das Ziel des Mandanten (Rechtsfolge) anspricht, oder ob die Parteien
dieses Ziel entsprechend vereinbart haben.

Die Zielnorm (Anspruchsgrundlage) muss gewährleisten, dass der Anspruchsteller ge-
mäß § 194 Abs. 1 von einem anderen ein Tun oder Unterlassen verlangen kann. Die
Vorschrift des § 194 Abs. 1 bestimmt hierzu allgemein:

„(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch),
unterliegt der Verjährung“.

Das Auffinden der Anspruchsgrundlage, aus der sich die begehrte Rechtsfolge (Tun
oder Unterlassen) ergibt, bestimmt den Gang der weiteren Prüfung.

Die Anspruchsgrundlage enthält auf der Rechtsfolgenseite die Aussage, von einem an-
deren etwas verlangen zu können (sog. „wenn-dann-Beziehung“).

Beispiele: Kaufvertrag, § 433 Abs. 2: Wenn ein Kaufvertrag vorliegt, dann kann der Ver-
käufer vom Käufer die Zahlung des Kaufpreises verlangen.

Mietvertrag, § 535 Abs. 1: Wenn ein Mietvertrag zustande gekommen ist, dann kann der
Mieter vom Vermieter verlangen, dass ihm der Gebrauch der Mietsache während der Miet-
zeit zur Verfügung gestellt wird.

Damit bestimmt die „richtige“ Anspruchsgrundlage über den Erfolg einer juristischen
Arbeit.

Keine Anspruchsgrundlagen sind die sog. „Hilfsnormen“, die lediglich eine Rechtsfol-
ge regeln. Diesen fehlt die Aussage, dass jemand das Recht hat, von einem anderen et-
was Bestimmtes verlangen zu können.

IV.

2 Sobald Sie sich etwas mit der Materie befassen, werde Sie schon nach kurzer Zeit beurteilen können, welche
Normen (Anspruchsgrundlagen, Hilfsnormen) der Sachverhalt „anspricht“.

3 Die Anspruchsgrundlage muss sich nicht immer aus einer gesetzlichen Norm ergeben. Oft ist Anspruchs-
grundlage auch eine Vereinbarung der Parteien, in der sie festgelegt haben, wer welche Pflichten zu erfüllen
hat bzw. wer welche Rechte geltend machen kann.

IV. Anspruchsgrundlage (§ 194 Abs. 1) § 2
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Gemeinsam ist Anspruchsgrundlagen und Hilfsnormen, dass sie Rechtsfolgen regeln;
den Hilfsnormen fehlt es aber daran, dass hier von einem anderen „etwas“ verlangt
werden kann, weder ein Tun noch ein Unterlassen.

Beispiel für eine Hilfsnorm: „§ 2 Eintritt der Volljährigkeit. Die Volljährigkeit tritt mit
der Vollendung des 18. Lebensjahres ein“.

Hier handelt es sich um eine „Hilfsnorm“, weil lediglich eine Rechtsfolge geregelt
wird, nämlich der Zeitpunkt des Eintritts der Volljährigkeit. Allein daraus kann aber
der Volljährige von einem anderen kein Tun oder Unterlassen verlangen.

Weitere Beispiele für Hilfsnormen: § 117: Eine Willenserklärung, die mit Einverständ-
nis eines anderen nur zum Schein abgegeben wird, ist nichtig.

§ 119: Wer sich irrt (weil er sich in einem Inhalts-, Erklärungs- oder Eigenschaftsirrtum be-
funden hat), kann seine Willenserklärung anfechten.

§ 123: Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung oder widerrecht-
lich durch Drohung bestimmt worden ist, kann die Erklärung anfechten.

Für das Auffinden der richtigen Anspruchsgrundlage sind folgende Fragen zu klären:

1. Wer ist der Anspruchsteller? Hier ist zu klären, wer Inhaber des Anspruchs ist, der
geltend gemacht werden soll. Wenn A mit B einen Kaufvertrag geschlossen hat, kann
sich ergeben, dass A als Verkäufer von B als Käufer den Kaufpreis verlangen kann,
§ 433 Abs. 2. A ist dann der Anspruchsteller.

Hat A seinen Kaufpreisanspruch aber an C abgetreten (vgl. §§ 398 ff.), ist nur noch C
der Anspruchsberechtigte und nicht mehr A.

Bei einer Gesellschaft, zB einer GmbH, ist zu fragen, wer den Anspruch gegen den An-
spruchsgegner geltend machen kann. In Betracht kommen: Der Geschäftsführer in Per-
son, die Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Gesellschaftern oder die
GmbH selbst.

Die GmbH ist eine juristische und damit eigenständige Person. Sie ist somit selbst An-
spruchsstellerin, wenn Rechte geltend gemacht werden, die der GmbH zustehen. Der
Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung sind dagegen „nur“ Organe der
GmbH, aber nicht selbst Anspruchsberechtigte. Die GmbH handelt durch die Ge-
schäftsführer als Vertreter, die Gesellschafterversammlung ist das interne Willensbil-
dungsorgan.

2. Wer ist der Anspruchsgegner? Der Anspruchsgegner muss klar bestimmt werden,
damit ihm zB auch eine Klage zugestellt werden kann (vgl. § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO:
Die Klageschrift muss die Bezeichnung der Parteien enthalten).4 Wird zB eine Versiche-
rung verklagt, hat diese oft mehrere selbstständige Unternehmen mit bestimmten
„Sparten“ (zB Kfz, Gebäude, Alters- und Vorsorgeanlagen). Wird dann zB „nur“ die
„ALLIANZ“ verklagt, bleibt ggf. unklar, wer der Anspruchsgegner ist.

3. Was begehrt der Anspruchsteller? Will er ein Tun, zB eine Lieferung, Herausgabe,
Zahlung des Kaufpreises, den Widerruf der Erklärung, ein Dieb zu sein etc?

Will er ein Unterlassen,5 zB weiterhin einen bestimmten Namen zu benutzen?

4 Hk-ZPO/Saenger, § 253 Rn. 9.
5 Das Unterlassen ist lediglich als ein Unterfall des Tuns anzusehen.

Allgemeine Anleitung zur Lösung eines Zivilrechtsfalls§ 2
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4. Woraus leitet sich der Anspruch ab?6 a) Fragekette: Wer will von wem was (ggf.
warum) woraus?  

Wer will von wem was (ggf. warum) woraus?

V will von K Kaufpreiszahlung in Höhe von
EUR 1.500,00 (weil er dem Käufer die
Sache bereits geliefert hat)

§ 433
Abs. 2

oder

Wer will von wem was (ggf. warum) woraus?

K will von V Lieferung der Sache (weil er den Kauf-
preis schon bezahlt hat)

§ 433
Abs. 1

b) Die Frage nach dem „Warum“. Teilweise wird auch vorgeschlagen, im Anschluss
an das „was“ noch zu fragen, „warum“ der Anspruch geltend gemacht wird (zB A ver-
langt von B die Übereignung des Fahrzeuges der Marke VW zum Preis von
EUR 12.000,00, weil er glaubt (die Frage nach dem „warum“), mit B am 11.11. einen
Kaufvertrag geschlossen zu haben).

Beispiel (Gutachtenstil)

V fragt K, ob er sein Fahrzeug zum Preis von EUR 5.500,00 „haben möchte“. B ant-
wortet: „Klaro“. Kann V von K den Kaufpreis in Höhe von EUR 5.500,00 verlangen?

1. Fragestellung. Hier ist die Frage konkret gestellt: Der Verkäufer möchte den Kauf-
preis für das verkaufte Fahrzeug beim Käufer geltend machen.

2. Sachverhalt vollständig erfassen. Lassen Sie niemals einen bestimmten Teil des
Sachverhaltes offen – wenn Sie etwas nicht richtig verstanden haben, müssen Sie den
Sachverhalt so oft lesen, ggf. auch auslegen, bis Sie wissen, worum es geht.

3. Skizze erstellen. Überlegen Sie, wie die Skizze gestaltet werden soll, hierzu § 2
Rn. 11.

4. Anspruchsgrundlage. Jetzt überlegen Sie, woraus sich der Kaufpreisanspruch für
Verkäufer V ergeben könnte. Vorliegend stellt § 433 Abs. 2 die Anspruchsgrundlage
dar, weil sie besagt, dass der Verkäufer von einem anderen, dem Käufer, ein Tun, Zah-
lung des Kaufpreises, verlangen kann (vgl. die Legaldefinition des Anspruchs in § 194
Abs. 1).

5. Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage. Es müssen die Tatbestandsmerkmale
herausgearbeitet werden:

n Käufer (wenn es einen Käufer gibt, muss es auch einen Verkäufer geben, wenn es
einen Verkäufer und einen Käufer gibt, muss ein Kaufvertrag vorliegen, der durch
zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommt, Angebot (Antrag)
und Annahme (§ 145, § 147, § 151 S. 1 am Anfang)

n Einigung über den Kaufpreis

n Kaufsache (Legaldefinition in § 90).

V.

6 In Betracht kommt eine gesetzliche Anspruchsgrundlage oder eine privatschriftliche Vereinbarung.

V. Beispiel (Gutachtenstil) § 2
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Im Gutachten können Sie nun die zu beantwortende Frage als Arbeitshypothese for-
mulieren, die Sie Ihren Ausarbeitungen voranstellen. Dazu benutzen Sie den Konjunk-
tiv.7 Mit einem „könnte“, „sollte“, „müsste“, wird ein hypothetisches Ergebnis formu-
liert, etwa:

„V könnte von K die Zahlung des Kaufpreises in Höhe von EUR 5.500,00 nach § 433
Abs. 2 verlangen, wenn ein Kaufvertrag geschlossen wurde“.

Daran schließen Sie die Formulierung für die Tatbestandsmerkmale an, damit der Le-
ser weiß, was Sie im Folgenden prüfen, etwa:

„Dies würde zunächst voraussetzen, dass sich V und K über den Kaufpreis und die Kauf-
sache geeinigt haben“.

Damit haben Sie abstrakt die Voraussetzungen (Tatbestandsmerkmale) des
§ 433 Abs. 2 genannt.

Nun müssen Sie weiter definieren, was Sie soeben vorgegeben haben:

„Eine Einigung setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus, nämlich Ange-
bot (Antrag) und Annahme (§ 145, § 147, § 151 S. 1). Eine Willenserklärung ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie einen rechtlichen Erfolg herbeiführen soll“.

Jetzt müssen Sie ausführen, worin Sie die Willenserklärungen von V und K sehen, dh
Sie müssen subsumieren. Unter Subsumtion wird der Vergleich eines gesetzlichen Tat-
bestandsmerkmals mit dem zu beurteilenden Lebenssachverhalt verstanden.

6. Subsumtion. Hier vergleichen Sie den Lebenssachverhalt mit den Tatbestandsmerk-
malen (Einigung der Parteien, dh Angebot, Annahme bzgl. Kaufsache und Kaufpreis).

Lebenssachverhalt: V fragt K, ob er sein Fahrzeug zum Preis von EUR 5.500,00 „ha-
ben möchte“. B antwortet: „Klaro“.

Nunmehr können Sie etwa schreiben:

„V könnte dem K ein Angebot gemacht haben, indem er ihn gefragt hat, ob K das Fahr-
zeug zum Preis von EUR 5.500,00 haben möchte.

Darin ist ein Angebot zu sehen, weil die Willenserklärung des V, „haben möchte“, auf
einen rechtlichen Erfolg, den Verkauf eines Fahrzeuges zum Preis von EUR 5.500,00, ge-
richtet ist. Nur so konnte „haben möchte“ von einem objektiven Erklärungsempfänger,
wie hier dem V‚ verstanden werden.

Dieses Angebot müsste K angenommen haben.

Auch die Annahme ist eine Willenserklärung und zielt auf einen rechtlichen Erfolg ab,
nämlich hier auf den Erwerb eines Fahrzeuges. Dieser könnte darin liegen, dass K gegen-
über dem V mit „Klaro“ geantwortet hat. „Klaro“ kann von V als objektivem Erklä-
rungsempfänger nur so ausgelegt werden, dass es sich auf sein Angebot bezieht und zum
Ausdruck bringt, dieses zu akzeptieren“.

7. Ergebnis. Nachdem Sie unter 6. subsumiert haben, müssen Sie entscheiden, zu wel-
chem Ergebnis Sie kommen – Sie müssen die Fallfrage beantworten. Lassen Sie niemals
offen, zu welchem Ergebnis Sie gekommen sind.

7 Wechseln Sie bei Ihren Ausführungen zwischen Konjunktiv und Indikativ, damit der Lesefluss erhalten bleibt.
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Wenn Sie bejahen können, dass ein Kaufvertrag vorliegt, bei dem von einem Verkäufer
an einen Käufer eine Sache zu einem bestimmten Preis verkauft worden ist, liegen die
Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage vor und der Verkäufer hat einen Anspruch
auf Zahlung des Kaufpreises nach § 433 Abs. 2. Sie können dann ihr Ergebnis wie
folgt formulieren:

„V kann von K die Zahlung des Kaufpreises in Höhe von EUR 5.500,00 aus
§ 433 Abs. 2 verlangen“.

V. Beispiel (Gutachtenstil) § 2
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